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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1978

Norm

StGB §111

Rechtssatz

Läßt ein ehrenrühriger Angri  auf eine Personenmehrheit die Frage o en, wer von den in Betracht kommenden

Personen gemeint ist, so hat jeder von ihnen zu besorgen, daß er mit dem ehrenrührigen Vorwurf gemeint war, und

damit das Privatanklagerecht.
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